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Änderung der Asylverordnung 3 und der Verordnung über den Vollzug der Weg- und 
Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (Auswertung 
elektronischer Datenträger von Asylsuchenden) 

Stellungnahme des Kantons Zug 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 10. März 2023 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, sich bis am 

19. Juni 2023 vernehmen zu lassen. Der Regierungsrat des Kantons Zug hat die Sicherheitsdi-

rektion mit der direkten Erledigung der Vernehmlassung beauftragt. Nach Rücksprache mit den 

verwaltungsinternen Fachstellen nehmen wir zur Vorlage gerne wie folgt Stellung.  

 

Der Kanton Zug begrüsst die Inhalte der Verordnungsänderungen. Diese sehen vor, dass eine 

asylsuchende Person im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht im Asylverfahren und beim Vollzug 

der Wegweisung verpflichtet werden kann, Personendaten auf elektronischen Datenträgern 

durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) auswerten zu lassen, wenn ihre Identität, ihre 

Nationalität oder der Reiseweg nicht auf andere Weise festgestellt werden kann. Der Klärung 

dieser Daten in einem Asyl- und Wegweisungsverfahren kommt eine zentrale Bedeutung zu. 

Daher ist es folgerichtig, dass asylsuchende oder ausreisepflichtige Personen im Rahmen ihrer 

Mitwirkungsflicht massgeblich zu dieser Klärung beitragen müssen. Die vorgeschlagenen Än-

derungen haben auf die Kantone und die Gemeinden zwar keine direkten personellen und fi-

nanziellen Auswirkungen. Indem sie im Einzelfall jedoch dazu beitragen können, Identitätshin-

weise zu gewinnen, führen sie zu einer Verbesserung des Wegweisungsvollzugs durch die 

hierfür zuständigen kantonalen Behörden.  

 

Auf Anträge respektive eine Stellungnahme im Einzelnen verzichten wir. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Sicherheitsdirektion  

 

 

 

Laura Dittli  

Regierungsrätin  

 

 

Versand per E-Mail an:  

– Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD (vernehmlassungSBRE@sem.ad-

min.ch; als PDF- und Word-Version) 

 

Kopie per E-Mail an: 

– Direktion des Innern (info.dis@zg.ch) 

– Amt für Migration (AFMKader@zg.ch) 

– Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch zur Aufschaltung der Vernehmlassungsantwort im 

Internet) 
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